
1416 der Beilagen zu' den stenographischenProtokollen des N ationalratesXIII.GP 

17. 12. 1974 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXX 
XXX, mit dem das Bäckereiarbeitsgesetz ge­
ändert wird (Bäckereiarbeitsgesetz-Novelle 

1974) 

Der Na'tiona.Irat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bäckereiarbeitergesetz, BGBL Nr. 69/1955, 
in der Fassung des Bundesges-etzes BGBl. Nr. 116/ 
1960 wi.rd geändert w~e folgt: 

1. § 1 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Für Dienstnehmer einschließlich -der Lehr­
linge, die als Jugendliche im Sinne des § 3 des 
Bundesgesetzes über die Beschäftigung von Kin­
dern und Jugendlichen, BGBL Nr. 146/1948, in 
der jew.eils geltenden Fassung anzusehen sind, 
gelten, soweit dieses Bundesgesetz keine gürusti­
gereR'egelung tl"ifft, die Vorschriften des Bundes­
gesetzes über die Beschäftigung von Kindern und 
Jugendlichen in der jeweils geltenden Fassung." 

2. § 2 hat zu lauten: 

,,§ 2. (1) Die Al"bei'!Szeit darf innerhalb eines 
ununterbrochenen ZeiJtraumes von v1erundzwan­
zig Stunden nicht mehr als acht Stunden betra­
gen. 

(2) Durch Kollektivv-ertrag kann die W ochen­
arbeitszeit von vierzig Stu~den auf die einzelnen 
'Tage der Woche abweichend von Abs. 1 verteilt 
werden, wobei -die Tagesarbeitszeit neun Stunden 
nicht überschreiten darf. 

(3) Bei mehrschichtiger Arbeitsweise ist em 
Sehichtplan zu, erstellen. Innerhalb -des Schicht­
turnusses darf die Wochenarbeitszeit im wöchent­
lichen Durchschnitt die nach Abs. 2 zulässige 
Dauer nicht überschreiten. Aus Anlaß des Schicht­
wechseis darf die Tagesarbeitszeit neun Stunden 
nur insoweit überschreiten, als di'es zur Brmög­
lichung des Schichtwechs~ls ,erforderlich 1st. 

(4) Zwischen' den Arbeitsstunden sind ange­
messene Ruhepausen zu gewähren, wobei Ruhe­
pausen von einer halben Stunde in die tägliche 
Arbeitszeit einzurechnw s~nd. Für die Dienst­
nehmer günstiger-e Vereinbarungen wel"den hie­
durch nicht berührt~ Arbeitsbedingte Arbeits­
unterbrechungen und Arbeitsunterbrechungen, 
die kürzer als eine VieI"telstunde dauern, gelten 
nicht als Ruhepausen." 

3. a) § 5 Abs. 1 hat zu lau;ten: 

,,§ 5. (1) In Backwaren-Brzeugung,sbetrieben ist 
di,e der Erzeugung von Backwaren dienende 
Arbeit, soweit in diesem Bundesge&etz nichts 
anderes bestimmt wird, in der Zeit vOn 
20.00 Uhr bis 04.00 Uhr verboten." 

b) Dem § 5 ist nachstehender Abs. 4 anzu­
füg,en: 

,,(4) Durch Kollektivvertrag, dessen: räumlicher 
Geltungsbereich sich auf das gesamte Bundes­
gebiet erstl"eckt, können Ausnahmen von den 
Vorschrift-en der Abs. 1 bis 3 zugelassen werden." 

4. § 6 hat zu lauten: 

,,§ 6. (1) Mit den zur Erzeugung von Back­
wal"en erforderlichen Vorarbeiten kann auch vor 
dem gemäß § 5 Abs. 1 festgelegten oder durch 
Kollehivvertrag gemäß § 5 Abs: 4 vereinb;l!rten 
Zeitpunkt begonnen werden. 

(2) Als Vorarbeiten gelten 

1. die Herführung, das Mischen und das Aus­
wiegen vO,n Teigen, 

2. das Zusammendrehen und WLrken der Pres­
. sen bei Weißgebäck und Sandwichwecken, 

3. das Anheizen von Backöfen, 
4. das Aukauen und Aufreschen der in Tief­

kühl- und Gärunterbrechungsanlagen gela­
gerten Halb- und FertigerZieugnisse, 

5. die unaufschiebbal'e R,einigung und Instand­
haltung der Betr1ebsräume und -anlagen. 
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2 1416 der Beilagen 

(3) Zu den in den _Abs. 1 u'nd 2 angeführten 
Vor<l!rbeiten darf nur die ~bedingt erforderliche 
Anzahl von Dienstnehmern herangezogen w,er­
den." 

5. § 7 Abs. 1 hat zu lautJen: 

,,§ 7. (1) Aus den im § 3 Albs. 1 angeführten 
Gründen, fern·er aus Anlaß von baulichen Her­
stellungen oder von Arbeiten an Maschinen und 
Bet:riebseinrichtungen, durch welche die Arbe~ten 
zur Erzeugung oder d~e Kühlung und Tiefküh­
lung von Backwaren behinde!'t werden, kann ,das 
Arbeitsinspektorat nach Anhörung der in Be­
tracht kommenden Intel'lessenvertretungen der 
Dienstnehmer und der Dienstgeber einzelnen 
Backwaren-Erzeugungsbetrieben Ausnahmen von 
den Vorschriften des § 5 Abs. 1 an höchs·tens 
sechzig Tag.eninnerha}beines Kalenderjahres be­
willigen; diese BewiUigung kann auch zur Er­
zeugung von Backwaren in einem und für einen 
anderen Backwaren-ErZieugungsbet:rieb erteilt 
werden, wenn die Vornahme dieser Arbeiten 
im eigenen Betr,ieb irtfolge der durchzuführenden 
Reparatur- und HerstellU'n&sarbeiten vorüber­
gehend nicht mögliCh ist." 

6. § 8 hat zu lauten: 

,,§ 8. Für die während der Zeit von 20.00 Uhr 
bis 06.00 Uhr geleistete Arbeit gebührt neben 
dem regelmäßigen EntgeLt ein besonderer Zu­
schlag. Dies,er Zuschlag beträgt mindestens 
50 v. ~. des auf die Normalarbeitsstunde -ent­
fallenden Lohnes." 

7. § 10 hat zu entfaUen. 

8. a) In § 11 Abs. 1 hat die Zitierung "Feier­
tagsruhegesetz, SeGBl. Nr. 116/1945," richtig 
"Feiertagsruhegesetz 1957, BGBL Nr. 153," zu 
lauten. 

b) § 11 Abs. 2 l]t. b hat zu lauten: 
"ob) anläßlich von Messen an je zwei Sonn­

tagen, jedoch nUlr für den ö_rtlichen Berteich 
und die Dauer der Veranstaltung." 

9. In § 12 Abs. 2 hat die Zi:tierung "Feier­
tagsruheg,es'etzes, StGBl. Nr. 116/1945," richtig 
"Feiertagsruhegesetzes 1957, BGBL Nr. 153," zu 
lauten. 

10. a) Ln § 13 Abs. 1 hat die Zitierung ,.(§ 5 
Abs. 1)" richtig ,,(§ 5 Abs. 1 und 4)" zu lauten. 

b) § 13 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Für Arbeiten, die auf Grund der Bestim­

mungen des Abs. 1 vorgenommen werden, geIten 
die Bestimmungen der §§ 8, 11 Abs. 3 und 12 
entsprechend." . 

11. § 14 hat zu lauten: 

,,§ 14. Die Vorschriften der §§ 5, 6 Aos. 1 
und 2, der §§ 7, 11 Abs. 1 und 2 und des § 13 
Abs. 1 gelten fü.r Inhaber von Backwaren-Er,z;eu­
gungsbetrieben und deren Famiiienangehörige in 
gleicher Weise wie für Arbeitnehmer solcher Be­
triebe." 

12. § 16 samt überschrift hat zu lauten: 

"A u f lag e - und Aus h a n g p f I ich t 

§ 16. Jeder Di'enstgeber ha't an für Diensoneh­
mer leicht zugänglicher und gut s·ichVbarer Stelle 
einen Abdruck dieses Bundesgesetzes aufzulegen 
sowi·e einen Aushang über den für den Betrieb 
geltenden Beginn und das Endeder-Tages- und 
Wochenarbeitszeit, der Ruhepausen und über die 
Dauer der Woch'enruhe anzubring-en." 

13. § 18 Abs. 1 hat zu 'lauten:-

,,§ 18. (1) übertretungen der Vorschriften der 
§§ 2, 3, 5, 6, 9, 11 Abs. 1 und 3, 14, 15 Albs. 1 
und 4, 16 und 17 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes 
werden, sofern die Tat nicht nach ander-en Voo:­
schriften einer s'trengeren Strafe unterliegt, von 
der Bezi1r'ksverwaltung.sb1ehörde mit Geld von 
300 S bis 15.000 S, im Wiederholun~sfalle von 
2000 S bis 30.000 S bestraft. Die Verjährungs­
frist (§ 31 Abs. 2 VStG1950, BGBL Nr. 172) 
beträgt sechs Monate~" 

14. § 19 hat zu .entfalIen. 

15. § 20 Z. 3 hat zu ·entfallen. 

16. § 21 hat zu lauten: 

,,§ 21. Mit der Vollziehung dieses ,Bundes­
gesetzes ist der Bundesminister für soziale Ver­
waltung, hinsichtlich des § 14 im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie, betraut. Die Vollziehung des § 15 
Albs. 1, 3 und 5 und des § 18 Abs. 2 obliegt dem 
Bundesminisoer für Handel, 'Gewerbe ,und Indu­
strie im Einvernehmen m~t dem Bundesminister 
für soziale Verwaltung.« 

Artikel 11 

Inkrafttreten und Vollziehung 

(1) Dieses Bundes~esetz I!ritt mit 6. Jänner 
1975 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für soziale V ~rwaltung 
betraut. 
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1416 der Beilagen 3 

Erläuterungen 

DLe seit der letzten Novdlierung des Bä~erei­
arbeitergesetzesim Jahre ·1960 eingetretenen 
Änderungen in a:rbeitstechnischer, g'esdlschafrt­
loicher und rechdicher Hinsicht ,erfordern eine 
Anpassung des Bäckereiarbeiterg.esetzes an die 
Gegebenheiten der Gegenwart. Der gegenständ­
liche Entwurf trägt diesem Erfordernis Rech­
nung. 

Die Novell,eenthält als wichtig,e Neuerung die 
gesetzliche Verankerung der Vierzigstunden­
woche unter Beibehaltung der auch bisher schon 
im Gesetz vorgesehenen Einrechnung einer halb­
stündigen bezahlten Ruhepause (Z. 2)." Außer­
dem wird im neuen Abs. 4 des § 5 ·eine Zulas­
sungsnorm geschaffen, die es den Kollektivver­
tragspartnernermöglicht, vom N achtarbeitsver­
bot abzugehen (Z. 3). 

Weiters enthält der Gesetz·entwurf Regelungen 
betreffend die 

Neufassung des Krtaloges der w:ihrend der 
Zeit von 20.00 Uhr bis 04.00 Uhr zulässigen 
Vorarbeiten (Z. 4);. 
Erweiterung der Bewilligung von Ausnahmen 
vom N"achtbackverbot (Z. 5); 
gesetzlich.e Festsetzung des Zuschlages von 
50 v. H. des auf die Normalarbeitsstunde ent­
fal,lenden ErrtgeLtsauch für die Zeit von 
04.00 Uhr bis 06.00 Uhr (Z. 6); 
Aufhebung des Verkauf,s- und Zustellverbotes 
für Backwaren vor halb sechs Uhr sowie 

Angleichungen und Zitierungsberichtigungen, die 

auf Grund der Novelle oder geändeI'lter Rechts­
vorschriften (Arbeitszeitgesetz; Arbeitsverfas­
sungsgesetz; Kinder- und Jugendlich,erubeschäfti­
gungsgesetz etc.) erforderlich waren. 

Im einzelnen wLrd bemerkt: 

Zu Z.1: 

Die Änderung dies·er Bestimmung ist zur An­
passung an die in der Novelle zum Bundesgesetz 
über die Beschäftigung von ~indern und Jugend­
lichen, BGBL Nr. 331/1973, vorg,esehene neue 
Legaldefinition des Begriff.es "Jugendlicher", die 

von der bis dahin starren Altersgr·enze der Voll­
endung des 18. Lebensjahres abgeht, erforder­
lich. 

ZuZ.2: 

Z. 2 enthält die erforderlichen arbe~tszeitrecht­
lichen Regelung,en für die Einführung der Vier­
zigs,tundenwoche. Die Abs. 1 und 2 bIi,eben weit­
gehend unver:indert. Lediglich die in Ahs. 2 
geregelte Wochenarbeitszeit von achtundvierzig 
Stunden wurde dem Arbeitszeitgesetz entspre­
chend mit vLerzig Stunden neu 'bestimmt. Zu­
gleich wird die tägliche Höchstarbe1tszeit mit 
neun Stunden limitiert, um Belastung.en der 
Arbeitnehmer durch Verlängerungen der täg­
lichen' Arheitszeit über diesen Zeitraum hinaus, 
die "aus a.I'beitsmedizinischen Gründen abzuleh­
nen sind, hintanzuhalten. 

Aibs. 3 'trifft in Anlehnung an § 4 AZG Rege­
lungen, die bei mehrschichtiger Arbeitsweise zu be­
achten sind. Vorgeschrieben ist die Pflicht zur Er­
stellung eines Schichtplanes sowie die Einhaltung 
der zulässigen Wochenarbei,tsz·eit im Durchschnitt. 
Außerdem wird die Möglichkeit der üherschrei­
tung der Tag·esarbeitszeit von neun Stunden aus 
Anlaß des Schichtwechsels, soweit dies unbedingt 
erforderlich is·t, vorgesehen. 

Abs. 4 übernimmt im wesentlichen die Be­
stimmungen der bisherig.en Abs. 3 und 4 des 
§ 2, wohei das' Gesamtausmaß der Ruhepausen 
von einer Stunde nicht mehr aufgenommen und 
ausdrücklich festgelegt wurde, daß arbertsbedingte 
Arbeitsunterbr·echungen nicht als Ruhepa).lsen 
gelten. 

ZuZ.3: 

Lit. aenthält unverändert das im Interesse des 
gesundheitlichen Schutzes der Arheiotnehmer ge­
leg,ene Nachtbackvel1bot in der Zeit von 20.00 Uhr 
bis 04.00 Uhr; von der Bezeichnung dieses Zeit­
raumes als Nachtzeit wurde in Rücksicht auf die 
zu diesem Begriff divergierenden Regelungen im 
Bereich des Arbeitnehmerschutzes {vgl. § 3 des 
Bundesgesetzes BGBL Nr. 237/1969; § 17 
des Bundesgesetzes BGBL N r. 146/1948 idgF), 
wonach der Begriff "Nacht" die Zeit 
zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr um-
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4 1416 der Beilagen 

faßt, und die nunmehr fürdies·en Zeitraum ein­
heitliche Zuschlagsregelung (vgl. Z. 6 des Ent­
wurfes) abgegangen. Mit l~t. b wird eine Zulas­
sungsnorm geschaffen, die es ermöglicht, _ Aus­
nahmen von ·den Abs. 1 bis 3 des .§ 5 durch Kol­
lektivvertrag festzulegen. Durch die Einschrän­
kung, der Geltungsbereich solcher KoUektivver­
träge hat siciJ. auf da,s gesamte Bundesg.ebiet zu 
erstrecken, sollen einheitliche lArbeinshedingungen 
in den verschiedenen Sparten der Backwa.ren­
erzeugung er,reicht werden. 

Zu Z. 4 und 5: 

Die Neufassung des § 6 ist im Hinlblick auf 
die seit dem Inkrafttreten des Bäckereia'rbeiter­
gesetzes eingetretenen Veränderungen der Be­
t.riebsmittel und des Arbeitsablaufes erforderlich. 

ZuZ; 6: 

Der Mindestzuschlag für die während der Zeit 
von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr geleisteten Arbeit 
wi~d nunmehr gesetzlich und einheitlich mit 
50 v. H.des auf die Normalarbeitsstundeentfal­
lenden Lohnes nestgelegt. 

ZuZ.7: 

Die Aufrechterhaltung der Bestimmung des 
§ 10 (Verkaufs- und Zustellvellbot vor halb 
sechs Uhr) erscheint mit Rücksicht auf die not­
wendige Versorgung der Bevölkerung und die 
Verkehrsverhältnisse nicht mehr angebracht; SIe 
wurde daher aufgehoben. 

Zu Z. 8 Ht. a, 9 und 10: 

Diese Ziff·ern enthalten nur formale Berichci­
g)lngen yon Zrtiemngen usw. 

Zu Z. 8 Ht. b: 

Die Ausnahme von ,der A:rbeitsruhe an Sonn­
tagen aus Anlaß der V,eranstaltung von Messen 
soll durch das Arbeitsinspektorat nur für den 
örtlichen Bereich und höchstens für die Dauer 
der Veranstalttmg zugelassen werden. 

Zu Z. 11: 

Die Geltung der Vorschriften über die Nacht­
ruhe (§ 5), Vorarbeiten (§ 6 Abs. 1 und 2), Aus­
nahmen vom, Nachtarbeitsverbot (§ 7), Sonn­
und Feiertagsruhe (§ 11 Albs. 1 und 2) und di.e 
allgemeinen Ausnahmen (§ 13 Abs. 1) für Inhaber 
von Backwaren-Erzeugungsbetrieben und deren 
Familienangehörige erforderte mit Rücksicht auf 

die nunmehr vorgesehenen' Zulassungsnormen 
eine Abgr-enzung. Diese erfolgte in der Weise, 
daß die auch für Inhaber von Backwaren-Erzeu­
gungsbetrieben und deren Familienangehörige 
verbindlichen o. a. Vorschriften nunmehr so weit, 
wie sie in vergleichbaren Backwaren-Erzeugungs­
betr,i'eben, die Arbeitnehmer beschäftigen, Wir­
kung haben, gelten. 

Zu Z. 12: 

Die neuaufgenommene Bestimmung des § '16 
über die Auflage- und Aushangpflicht entspr:icht 
inhaltlich der in anderen Arbertnehmerschutz­
gesetzen (vgl. u. a. §§ 24 und 25 AZG) bereits 
vO'rgesehenen Verpflichtung der Arbeitg1ffuer zur 
Auf1egung des Gesetzes und zum Aushang 
betri,eblicher Arbeitszeitr.egelungen. . 

Zu Z.13: 

Die seit 1955 u!"werä.nderten Strafbestimmun­
gen des § 18 erfordern d1e Anpassung, wie sie 
in den Jahren 1973 und 1974. auf den Gebieten 
des Mutterschutzes und des Jug,endschutzes (vgl. 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 331/1973 und 178/1974) 
als notwendig erachtet wurde. 

Wie in den genannten B'ereichen wurden die 
Arreststrafen beseitigt und nur noch Geldstrafen 
vorgesehen; die Höchststrafe mit 15.000 S fest­
ges'etzt (bisher 6000 S); im WiederholungsfaU be­
trägt die Mindeststrafe 2000 S, die Höchstst·rafe 
30.000 S. . 

Auch für den Bereich des Bäckereiarheiter­
gesetzes ist ,es im Interesse der Ermöglichung 
einer wirksamen Rechtsverfolgung und Durch­
setzung notwen·dig, ·die Verjährungsfrist mit sechs 
Monaten vorzus·ehen. Dies insbesonder.e -in Rück­
sicht auf die ini öff.entlich~r,echtlichen Bereich 
des Arbeitsschutzrechtes bestehenden besonderen 
Verfahrensvor,schrihen (v gl. insbesonder-e 
Ar beitsinspektionsgesetz 1974) und die sich 
daraus ergebenden zeitlic.hen Mehrerfordemisse. 

Zu Z. 14 und 15: 

Die ausdrückliche Aufhebung dieser Besl'tim­
mungenerfolgte aus Gründen der &echtsbereini­
gung. 

Zu Z. 16: 

In dieser Bestimmung wurden nur terminolo­
gische B,ereinigung,en Und erforderliche Zitie­
rungsberichtigungen vorgenommen. 
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1416 der Beilagen 5 

Gegenüberstellung 

G'eltende Fassung 

§1 Abs.2 _ 

(2) FHr Dienstnehmer ·einschließlich der Lehr~ 
linge, die aas 18. Lebensjahr noch nicht vollen,det 
haben, gelten, soweit dieses Bundesg,esetz keine 
gümtigere Regelung trifft, die Vorschritten des 
Bundesgesetzes über die Beschäf.tigung von Kin­
dern und Jugendlichen vom 1. Juli 1948, BGBl. 
Nr. 146, in der jew,eils geltenden F:lISsung. 

§ 2 

§ 2. (1) Die Arbeitszeit ·darf innerhalb eines 
ununterbrochenen Zeitraumes von vLerundzwan­
zig Stunden nicht mehr als acht Stunden betragen. 

(2) Durch Kollektivvertrag kann die Wochen­
arbeitszeit von vierzig Stunden auf die einzelnen 
Tage der Woche abweichend von Abs. 1 verteilt 
werden, wobei die Tagesarbeitszeit neun Stunden 
nicht überschreiten darf. 

(3) Bei mehrschichtiger Arbeitsweise ist ein 
Schichtplan zu erstellen. Innerhalb des Schicht­
turnusses darf die Wochenarbeitszeit im wöchent­
lichen Durchschnitt die nach Abs. 2 zulässige 
Dauer nicht überschreiten. Aus Anlaß des Schicht­
wechsels darf die Tagesarbeitszeit neun Stunden 
nur insoweit überschreiten, als dies zur Ermög­
lichung des Schichtwechsels erforderlich ist. 

(4) Zwischen den Arbeitsstunden sind ~nge­
messene Ruhepausen zu gewähren, wobei Ruhe­
pausen von ein~r halben Stunde in die tägliche 
Arbeitszeit einzurechnen sind. Für die Dienst­
nehmer günstigere Vereinbarungen werden hie­
durch nicht berührt. Arbeitsbedingte Arbeits­
unterbrechungen und Arbeitsunterbrechungen, die 
kürzer als Viertelstunde dauern, gelten nicht als 
Ruhepausen. 

§ 5 Abs. 1 

§ 5. (1) In Backwaren-Erzeugungsbetriebenist 
die der Erzeugung VOlll Backwaren dienende Ar­
beit, soweit in diesem Bundesgesetz nichts ande­
res bestimmt wird, zur Nachtze~t v-erboten; als 
Nachtzeit gilt die Zeit von zwanzig Uhr bis 
4 Uhr. 

Fassung des Entwurfes 

§ 1 Abs.2 

(2) Für Dienstnehmer einschließlich der Lehr­
linge, die als Jugendliche im Sj,nne des § 3 des 
Bundesge~etzes über die Beschäftigung von Kin­
dern und Jugendlichen-, BGBl. Nr. 14611948, in 
der jeweils geltenden Fassung anzus-ehen_ sind, 
geIten, soweit dieses Bundesgesetz meine günsti­
gere Regelung -trifft, die Vorschriften des Bun­
desgesetz,es über die Beschäftigung von Kindern 
und Jugendlichen m der jeweils geltenden Fas­
sung. 

§2 

§ 2. (1) Die Arbe~tszei:t darf innerhalb eines 
ununterbrochenen Zeitraumes von vieqmdzwan­
zig Stunden nicht mehr als acht Stunden betragen. 

(2) Durch Kollektivvertrag kann die Wochen­
arbeitszeit von vierzig Stunden auf die einzelnen 
Tag,e der Woche abweichend von Abs. 1 verteilt 
werden, wobei die Tagesarbej,tszeit neun Stunden 
nicht überschreiten darf. 

(3) Bei mehrschlchtiger Arbeitsweise ist ein 
Schichtplan zu ersbellen. Innerhalb-des Schicht­
turnusses darf die Wochenarbeitszeit im wöchent­
lichen Durchschni~t die nach _ Abs. 2 zulässige_ 
Dauer nicht überschl'eiten. Aus Anlaß des Schicht­
wechsels ·darf die Tagesarbeitszeit neun Stunden 
nur ,insoweit übersch.reiten, ah dies zur Ermög­
lichung des Schichtw:.echselserford-erlich ist. 

(4) Zwischen den Arbeitsstunden sind angemes­
sene Ruhepausen zu gewähren, wobei Ruhepau­
sen von einer halben Stunde in di'e tägliche 
Arbeitszeit einzurechnen sind. Für: die Dienst­
nehmer günstigere Vereinbarungen werden hie­
durch nicht berührt. Arbeitsbeding,"e Arbeits­
unterbrechungen und Arbeitsunterlbrechungen, 
die kürzer als eine Viertelstunde dauern, gelten 
nicht als Ruhepausen. 

§ 5 Abs. 1 und 4 

§ 5. (1) In Backwaren-Erzeugungsbetrieben ist 
die der Erzeugung von Backwaren dienende Ar­
beit, soweit in diesem Bundesgesetz nichts ande­
res bestimmt wird, in der Zeii von 20.00 bis 
04.00 Uhr verboten. 

(4) Durch Kollektivvertrag, dessen räumlicher 
Geltungshereich sich auf das gesamte Bundes­
gebiet erstreckt, können Ausnahmen von den 
Vorschriften der Absätze 1 bis 3 zugelassen wer­
den. 
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6 1416 der Beilagen 

Geltende Fassung 

§ 6 

§ 6. (1) Die zur Erzeugung von Backwaren 
erforderlichen Vora'rbetten sind auch währ,end 
der Namtz·eit zulässig. 

(2) Als Vorarbeiten gelten die Herführung 
(Dampfeln, Sauern), weivers bei 

a) Weißgebäck: Teigbereitung, Auswiegen mit 
anschließendem Zusammendrehen' oder 
Wirken der P.ressen, 

b) Sandwichwecken: Teigbereitung, Auswiegen 
mit anschli,eßendem Zusammendrehen oder 
Wirken, jedoch nicht das Vorschh~en und 
Fnrmen, 

c) Brot: Teigbereit'ung, Auswiegen und Zu­
sammendrehen (Einsc;hlagen) der ausg,ewo­
genen B'rotstücke, j.edoch nicht das Wirken. 

Als Vorarbeiten gelten ferner das Anheizender 
öf,en sowie die unaufschiebbare R,einigung und 
Instandhaltung der Betriebsräume und -anlagen. 

(3) Zu den in den Abs. 1 und 2 angefühl1ten 
Vorarbeiten darf zur Nachtzeit nur die unbedingt 
erfnrderliche Anzahl von Dienstnehrnern heran­
gezogen werden. 

§ 7 Albs. 1 

§ 7. (1) Aus den im § 3 Abs. 1 angeführten 
Gründen, ferner aus Anlaß von baulich'en Her­
stellungen oder von Arbeiten an Maschinen und 
B.etriebseinrichtungen, durch welche die Arbeiten 
zur Erzeugung. von Backwaren behindert werden, 
kann das Arbeitsinspektorat nach Anhörung der 
in Betracht kommenden Inrteress,enV'enretungen 
der Dienstnehmer und der Dienstgeber einzelnen 
Backwaren-Erzeugungsbet6eben Ausnahmen von 
den V orschrif,ten des § 5 Abs. 1 an höchstens 
sechzig Tagen innerhalb eines Kalenderjahres 
bewilligen; di·ese Bewilligung kann auch zur Er­
zeugung von Backwaren in ,einem und für 'einen 
anderen Backwaren -Erzeugungsbetrieberteilt 
werden, wenn die Vornahme dieser Arbeioten im 
eigenen B,etrieb infolge der durchzuführenden 
Reparatur- und Herstellungsarberten vorüber­
gehend nicht mögEch ist. 

§ 8 
§ 8. Für die während der Zeit vOin zwanzig 

Uhr his s,echs Uhr geleistete Arbeit gebührt neben 
dem regelmäßig,en Entgdtein besonderer Zu­
schlag. Dieser Zuschlag beträgt für die Zeit ,von 
zwanzig Uhr his vier Uhr mindestens 50% des 
auf die Nnrmalarbeitsstunde entfaltenden Loh­
nes; das Ausmaß des Zuschlages fHr die nett von 
vier Uhr bis sechs Uhr wird durch Kollektiv­
vertrag bestimmt. 

Fassung des Entwurfes 

§ 6 

§ 6. (1) Mit den zur Erzeugung von Backwa'ren 
erforderlichen Vorarbeiten kann auch vor ,dem 
gemäß § 5 Abs. 1 festgeleg'ten oder durch Kol­
lektivvertrag gemäß § 5 Abs. 4 vereinbarten 
Zeitpunkt begonnen werden. 

(2) Als Vorarbeiten gelten 

1. die Herführung, das Mischen und das Aus­
wi'egen von Teigen, 

2. das Zusammendrehen und Wirken der Pres­
. sen bei Weißg,ebäck und Sandwichw,ecken, 

3. das Anheizen von Backöfen, 

4. das Auftauen und Aufreschen der ,in Tief­
kühl- und Gärunterbrechungsanlagen gela­
gerten Halb- und F,ert;igerzeugnisse, 

5. die unaufschiebbare Reinigung und Instand­
haltung der Betriebsräume und -anlagen. 

(3) Zu den in den Abs. 1 und 2 angeführten 
Vorarbeiten darf nur die unbedingt erforderliche 
Anzahl von Dienstnehmern herangezogen wer­
den. 

§ 7 Abs. 1 
§ 7. (1) Aus denim § 3 Abs. 1 angeführten 

Gründen, femer aus Alnlaß von baulichen Her­
stellungen oder von Arbeiten an Maschinen und 
Betriebseinrichtungen, durch welche die Arbeiten 
zur Erzeugung oder di.e Kühlung und Tiefküh~ 
lung von Backwaren behindert werden, kann 
das Arbeitsinspektorat nach Anhörung der in 
Betracht kommenden ,fnüeressenvertretungen der 
Dienstnehmer und der Dienstgeber einzelnen 
Backwaren-Erzeugungsbetrieben Ausnahmen von 
den Vorschriften des § 5 Abs. 1 an höchstens 
sechzig Tagen innerhalb eines Kalenderjahres 
bewilligen; diese Bewilligung kann auch zur Er­
zeugung von Backwaren in einem und für einen 
anderen Backwaren-Erzeugungsbetrieb 'erteilt 
werden, wenn die Vornahme dieser Arbe~ten im 
eigenen Betrieb infolge der durchzuführenden 
R,eparatur~ und Herstellungsarbeiten vorüber­
gehend nicht möglich ist. 

§ 8 

§ 8. Für die während der Zeit von 20.00 Uhr 
bis 06.00 Uhr geleistete Arbeit gebührt neben 
dem regelmäß'igen Entgelt 'ein besonderer Zu­
schlag. Dieser Zuschlag beträgt mindestens 
50 v. H. des auf die Normalarbeitsstunde ent­
fallenden Lohnes. 
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1416 der Beilagen 7 

G·eltende FassUng Fassung des Entwurfes 

§ 10 

§ 10. Der V'erkauf und dLe Zustellung von 
Backwal'en ist vor halb sechs Uhr verboten; die­
ses Zustellungsverbot gilt nicht für Rogg.enhrot, 
das bereits vordem Zustellungstag hergesteHt 
worden ist. 

§ 11 Abs. 1 (Zitierung) 

"Feiertagsruhegesetz, StGBl. Nr. 116/1945," 

§ 11 Abs. 2 lit. b 

b) anläßlich von Messen an je zwei Sonntagen 
während der Veranstaltung. 

§ 12 Abs. 2 (Zitierung) 

"Feiertagsruhegesetzes, StGBl. Nr. 116/1945," 

§ 13 Abs. 1 (Ziüerung) 

,,(§ 5 Abs. 1)" 

§ 13 Abs. 2 

§ 13. (2) Für Arbeiten, ·die auf (;,rund der 
Bestimmungen des Abs. 1 zur NachtZieLt oder an 
Sonn- und Feiertagen vorgenommen werden, gel­
ten die Bes·timmungender §§ 8, 11 Abs. 3 und 12 
. entsprechend. 

§ 14 

§ 14. Die Vorschrifnen der §,§ 5, 6 Albs. 1 und 2, 
der §§ 7, 10, 11 Abs. 1 und 2 und des § 13 
kbs. 1 gelten auch für Inhaber von Backwaren­
~rzeugungsbetrieben und der,en Familienangehö­
rrge. 

§ 16 

(außer Kraft - vgl. § 34 Abs. 5 BAG, BGBL 
Nr.142/1969) 

§ 18 Abs. 1 

§ 18. (1) übertretungen der Vorschriften der 
§§ 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 Abs. 1 und 3 des § 14, 
des § 15 Ahs. 1 und 4 und der §§ 16 und 17 
Abs. 2 dieses Bundesges,etzes werden, wenn die 
Han-dlung nicht einer str.engeren Strafe unter­
liegt, von der Bezirksv.erwaLtungsbehörde mit 
Geld von 300 S bis zu 6000 S oder mit Arrest 
von sechs Tagen bis zu drei Monaten bestraft.· 

§ 10 

entfällt 

§ 11 Abs. 1 (Zrtierung) 
"Feiertagsruhegesetz 1957, BGBl NI". 153," 

§ 11 Abs. 2 lit. b 
b) anläßlich von Messen an je zwei Sonntagen, 

jedoch nur für den örtlichen B,ereich und 
die Dauer der Veranstahung. 

§ 12 Abs. 2 (Ziüerung) 
"Feiertagsruhegesetzes 1957, EGBL Nr. 153," 

§ 13 Abs. 1 (ZiJtierung) 

,,(§ 5 Abs. 1 und 4)" 

§ 13 Abs. 2 
§ 13. (2) Für Arbeiten, die auf Grund der 

Bestimmung,en des Abs. 1 vorgenommen werden, 
gehen die Bestimmungen der §§ 8, 11 Abs. 3 
und 12 entsprechend . 

§ 14 
§ 14. Die Vorschriften der §§ 5, 6 Abs. 1 und 2, 

der §§ 7, 11 Abs. 1 und 2 und des § 13 Abs. 1 
gelten für Inhaber V'OIIl Backwaren-Erzeugung.s­
betrieben und deren Familienangehörige in glei­
cher Weise wie für Arbeitnehmer solcher Be­
triebe. 

§ 16 

Auflage- und Aushangpflicht 

§ 16. Jeder Dienstgeber hat an für Dienstneh­
mer leicht zugäng.ticher und gut sichtbarer Stelle 
einen Abdruck dieses Bundesgesetzes aufzulegen 
sowie einen Aushang über den für den Betrieb 
geltenden ,Beginn und ,das Ende der Tages- und 
Wochenarbeitsz·eit, der Ruhepaus.en und über die 
Dauer der Wochenruhe anzubringen. 

§ 18 Abs. 1 

§ 18. (1) übertretungen der Vorschriften der 
§§ 2, 3, 5, 6, 9, 11 Abs. 1 und 3, 14, 15 Abs. 1 
und 4, 16 und 17 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes 
werden, sofern die Tat nicht nach anderen Vor­
schriften einer strengeren Strafe unterliegt, von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld von 
300 S bis 15.000 S, im Wiederholungsfalle von 
2000 S bis 30.000 S bestraft. Die Verjährungs­
frist (§ 31 Abs. 2 VStG 1950, BGBL Nr. 172) 
beträgt sechs Monate. 
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8 1416 der Beilagen 

Geltende Fassung 

§19 
§ 19. (1) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens die­

ses Bundesges,etzes bestehende kollektivv.ertrag­
liche Vereinbarungen im Sinne des § 2 Abs. 2 
und 'des § 8 g,elten als Regelungen nach diesem 
Bundesgesetz. 

(2) Die im § 16 hinsichtlich der LehrLingshal­
tung festgelegten zahlenmäßigen Beschränkungen· 
gelten nicht, solange das J ugend!;ins'tellungsgesetz, 
BGBl. Nr. 140/1953, in der jew.eils gdtenden 
Fassung in Wirksamke~t steht. 

- (3) Lehrverträge, di,e vor InkrahtI"eten dieses 
Bundesgesetzes oder vor dem Außerkrafttr;eten 
des Jugendeinstellungsg,esetzes, BGBl. Nr. 1401 
1953, in der jeweils geltenden Fassung abge­
schlossen worden sind, werden durch ,die Vor­
schriften des § 16 nicht befÜhI"t. 

§ 20 Z. 3 

§ 20 ..... '. 

3. § 2 Abs. 1 Ziff,er 3 des Feiertags,ruheg,esetzes, 
StGBl. Nr. 116/1945, sowie im § 5 dieses Ge­
setzes d~e Worte "die Bestimmungen des § 4 
Abs. 2 und 7 des BäckeI'eiarbertergesetzes vom 
3. April 1919, StGBl. Nr. 217, in der Fassung 
der Verordnungen ,der Bundesregierung BGBl. 
NI". 212 und NI". 570 aus 1933 und des Gesetzes 
BGBl. II Nr. 391/1934". 

§ 21 

§ 21. Mit der Vollzi,ehung dieses Bundesge9etzes 
ist das Bundesministerium für soziale Verwal­
tung, hinsichtlich der§§ 10 und 14 im Einver­
nehmen mit dem Bundesministerium für Handel 
und Wiederaufbau, betraut. Die Vol<lziehung des 
§ 15 Abs. 1, 3 und 5 und d'es § 18 Abs. 2 obliegt 
d,em Bundesminisüerium für Handel und Wieder­
aufbau im Einv,emehmen mit dem Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung. 

/' 

Fassung des Entwu·rfes 

§ 19 

entfällt 

§ 20 Z. 3 

entfällt 

§21. 

§ 21. Mi,tder Vollziehung dieses Bundesgeset­
:lies ist der Bundesminister für soziaLe Verwal­
tung' hinsichtlich des § 14 im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Handel, Gew.erbe und 
Industrie, betraut. Die Voll ziehung des § 15 
Abs. 1, 3 und 5 und des § 18 Abs. 2 ohl~egt dem 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und indu­
strie im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für soziale V'erwaltung. 
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